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Erster Abschnitt 

Einleitung 

§ 1 Gesdlidltlidle Entwiddung des Versidlerungswesens 
und der Versidlerungsaufsldlt 

I. Das Versicherungswesen 
1. Der Ursprung der Erwerbsversicherung liegt im Altertum, und 

zwar in zwei Instituten: In der Gefahrengemeinschaft von Seeschiff 
und LadUilJg und im foonus nauticum. 

Die Gefahrengemeinschaft aller an einer Seereise Beteiligten 
äußerte sich dadurch, daß sie gemeinsam den Schaden zu tragen hatten, 
der entstand, wenn von einem Schiff in Seenot die Ladung oder Teile 
davon ins Meer geworfen werden mußten (Seewurf, lex Rhodia de 
iactu). Später erweiterte sich die Gefahrengemeinschaft, umfaßte aber 
stets ~ur einen sehr beschränkten Kreis beteiligte.r Personen und nur 
ganz bestimmte Schäden. Sie hat sich bis heute erhalten in der so-
genannten "havarie grosse"1. 

Das foenus nauticum war ein Darlehen an einen Kaufmann, damit 
dieser eine Seereise finanzieren könne. Dabei konnten für die "ge-
liehene Summe oder für die davon angeschafften Waren, welche auf 
Gefahr des Gläubigers (Darleihers) über See gehen sollten (pecunia 
traiectitia), auf die Dauer der Seereise beliebig hohe Zinsen als 
Prämie für die übernommene Gefahr stipuliert werden"2. Erreichten 
die Waren unversehrt den Bestimmungshafen, so erhielt der Darleiher 
sein Geld samt Zinsen zurück; sank dagegen das Schiff mit der Ware, 
so verlor er die geliehene Summe und die Zinsen. 

Dieses im Seehandel übliche Geschäft (Seedarlehen) wurde auch 
auf andere Gebiete übertragen. Die Rückgabepflicht eines Darlehens 
konnte von einem zukünftigen, ungewissen Ereignis abhängig ge-
macht werden. Trat dieses Ereignis ein, so ging das Rückforderungs-
recht des Darleihers unter (foenus quasi nauticum)s. 

Das Seedarlehen erhielt sich bis ins Mittelalter. Erst das kanonische 
Zinsverbot zwang dazu, Umgehungsformen zu suchen, wie der reso-

1 Koenig 6. 
2 Corpus Iuris Civilis, Digesten 22, 2, Codex 4, 33. 
3 Gahlen 1. 
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lutiv bedingte Kaufvertrag über die schwimmende Ware oder das 
W echselgeschäft4. 

Im 14. Jahrhundert wandelte sich das Seedarlehen allmählich in ein 
richtiges Versicherungsgeschäft um, indem nämlich der "Darleiher" die 
Geldsumme nur noch bei Untergang des Schiffes auszahlte. Der Kauf-
mann erhielt den Betrag nicht mehr zum voraus, mußte also auch keine 
Zinsen mehr bezahlen. Er hatte dem Geldgeber nur noch eine Gegen-
leistung, die Prämie, dafür zu entrichten, daß dieser das Risiko der 
Seereise trugs. 

2. Von Italien (Genua,· Venedig) aus verbreitete sich dieses Versiche-
rungsgeschäft auf die übrigen Mittelmeerländer, insbesondere auf 
Spanien (Barcelona). Die rasch fortschreitende Entwicklung des wirt-
schaftlichen Lebens, der Aufschwung von Handel und Verkehr förder-
ten naturgemäß auch die Entwicklung und Verbreitung des Versiche-
rungswesens. Es waren in Italien und Spanien Einzelkaufleute, welche 
das Versicherungsgeschäft betrieben, und zwar meist als Hilfsgewerbe. 
Sie brachten es dank ihrer Handelsbeziehungen im Laufe des 15. und 
16. Jahrhunderts auch in die nördlichen Länder Europas, besonders in 
die Niederlande, nach England, Frankreich und in die norddeutschen 
Hansestädte8. 

3. Im Norden von Deutschland, aber auch in Dänemark, Flandern 
und England hatten sich seit dem 10. und 11. Jahrhundert Gemein-
schaften gebildet, sogenannte Gilden oder Zünfte, welche hauptsächlich 
die Förderung der verschiedenartigsten beruflichen oder gesellschaft-
lichen Interessen bezweckten. Diese Gemeinschaften waren auch ge-
bildet worden, um schädigende Ereignisse, welche einzelne ihrer Mit-
glieder treffen konnten, gemeinsam zu tragen. Aus diesem ursprüng-
lich allgemeinen Zweck - der Unterstützung bei Unglücksfällen -
entwickelten sich besondere Zweckbestimmungen. Es wurde z. B. Er-
satz geleistet bei Feuersbrunst, bei Todesfällen, Schiffbruch, Dieb-
stahl von Vieh, etc.; so entstanden die Brandgilden, Totengilden, etc. 
Andere Gilden zahlten Sterbegelder an ihre Mitglieder oder deren 
Witwen und Waisen. Später wandelte sich diese Fürsorgeeinrichtung 
zur Lebensversicherung, welche sich aber erst richtig entwickeln 
konnte dank der vom Engländer Halley Ende des 18. Jahrhunderts 
erstmals aufgestellten Sterbetafeln. 

Aus der Versicherung in dieser genossenschaftlichen Form hat sich 
die heutige Gegenseitigkeitsversicherung entwickelt7. 

4 Koenig 6/7; Guhl 695. 
5 Koenig 7. 
s Koenig 7. 
7 Koenig 7/8; Gahlen 1/2. 
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4. Das Versicherungswesen, in der mehr spekulativen wie auch in 
der genossenschaftlichen Form, bildete sich zunächst rein gewohn-
heitsrechtlich fort. Gegen Ende des Mittelalters, mit den großen Ent-
deckungen (Amerika, Seeweg nach Indien) und dem dadurch bewirk-
ten unerhörten Aufschwung von Handel und Verkehr, verbreitete sich 
das Versicherungswesen so sehr, daß sich das Bedürfnis nach festen 
Rechtsregeln immer stärker geltend machte. Zuerst befaßten sich be-
hördliche Verordnungen mit einzelnen Gebieten, besonders mit der Be-
kämpfung von Mißbräuchen bei den Wettversicherungen. Später wur-
den die an einem bestimmten Handelsplatz befolgten Gebräuche zu-
sammengestellt und in einem gesetzlichen Erlaß vereinigt. Solche Kodi-
fikationen entstanden zuerst in den spanischen und niederländischen 
Hafenstädten, später in Frankreich (die bekannte "ordonnance de la 
marine" von 1681 enthielt in einem besonderen Titel die nach der Pra-
xis zusammengestellte Ordnung der Seeversicherung) und Deutschland 
(Hamburgische Assekuranz- und Havarieordnung von 1731)8• 

5. Mit der Ausbreitung des Handels wuchsen auch die zu versichern-
den Risiken. Sie wurden für Einzelpersonen zu groß, so daß sich nach 
und nach Unternehmergruppen und Gesellschaften bildeten, welche 
das Versicherungsgeschäft betrieben. Die Kapitalgesellschaften ver-
drängten mit der Zeit die Einzelkaufleute vollständig. Nur in England 
konnten sich Vereinigungen von Einzelversicherern halten. Die größte 
von ihnen, die Lloyd's Vereinigung, welche noch heute besteht, ist zu 
einem der bedeutendsten Versicherungszentren geworden9• 

II. Die Versicherungsaufsicht 

1. Der Versicherungsvertrag ist kein Individualvertl'lag im strengen 
Sinne. Er ist mit einer Gesamtheit verbunden, mit der Gemeinschaft 
derer, die denselben Gefahren unterworfen sind und die sich ver-
einigen, um, die finanziellen Folgen der Schäden unter sich zu ver-
teilen. In wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht bildet jede Versiche-
rung ein Gegenseitigkeitsverhältnis, welches von einer zentralen Stelle 
geleitet wird: Vom Staat oder einer öffentlichen Anstalt, von einer Ge-
genseitigkeits- oder einer Aktiengesellschaft. Diese Stelle ist es, welche 
die Versicherungskandidaten zuläßt, die denselben Gefahren unter-
worfenen Personen und Sachen gruppiert, die Prämien oder Beiträge 
festsetzt, die Schäden reguliert, die Reserven anlegt und eventuelle 
Überschüsse verteilt. 

Die richtige und loyale Erfüllung der Verträge hängt von der fach-
lichen Bildung und persönlichen Integrität der Leiter der Versiehe-

8 Koenig 8/9; Gahlen 2. 
9 Koenig 8/9; Gahlen 2. 


